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Regeste
Asylgesuch aus dem Ausland und Einreisebewilligung
Erwägungen
E. 1
Die Beschwerde wird, soweit die Einreisebewilligung betreffend, gutge-heissen.
E. 2
Die Verfügung des BFM vom 2. März 2011 wird aufgehoben.
E. 3
Das BFM wird angewiesen, dem Beschwerdeführer die Einreise in die Schweiz zur Durchführung des Asylverfahrens zu bewilligen.
E. 4
Es werden keine Verfahrenskosten auferlegt.
E. 5
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
E. 6
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